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In diesem Thema befinden sich folgende Anhänge:
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susirangsdorf
03.07.2012 16:06

Hallo Ihr Lieben,

ein Super Forum habe schon viel gelernt hier. Trotzdem weiss ich nicht alles als
frischer Azubiabgänger.Wer kann mir helfen? Habe schon die Suchfunktion benutzt.
Eine Bürgerin möchte ihr großes ungenutztes Grundstück als Winterlager für Boote und
Caravans anbieten bei uns am Rangsdorfer See in Brandenburg. Sie möchte auch
Flyers verteilen also auch Werbung. Ca 15-20 Stellplätze sollen vorhanden sein. Ich
bin überzeugt, Gewerbeanmeldung ja. Hat ja in dieser Größenordnung nicht mehr mit
der Verwaltung eigendes Vermögen zu tun.

Dank für Hinweise und ich bleibe gerne hier zum lernen. :danke:

Menschel
03.07.2012 16:11

Hallo aus Erkner, der Stadt zwischen Wäldern und Seen,
also "meine" Bootsstandvermieter sind alle Gewerbetreibende.
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